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„In jedem Fall sind Investor-Staat-Schieds-
verfahren und unklare Definitionen von 
Rechtsbegriffen wie ‚Faire und Gerechte Be-
handlung oder Indirekte Enteignung‘ abzu-
lehnen.“

Mit diesen klaren Worten hat der SPD-Par-
teikonvent am 20. September in die Debatte 
zum transatlantischen Freihandelsabkommen 
mit den USA, „Transtatlantic Trade Investment 
Partnership, TTIP“, und mit Kanada, „Compre-
hensive and Economic Trade Agreement, CETA“ 
eingegriffen. Endgültig gewonnen ist damit 
aber noch nichts. Ein Problem: Anders als TTIP 
liegt das CETA-Abkommen bereits ausverhan-
delt vor und steht zur Ratifikation an. Und es 
enthält genau die Komponenten, die nach 
dem Beschluss des Parteikonvents „in jedem 
Fall“ abzulehnen sind.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 
dass sich Sigmar Gabriel im Bundestag zu 
CETA eher verhalten äußerte und lediglich ver-
sprach, er wolle „versuchen“, Veränderungen 
zu erreichen. Diese lassen sich allerdings nur 
schwer realisieren, insbesondere wenn man 
– wie offenbar Sigmar Gabriel – nicht auch 
ein Scheitern des Vertrages in Kauf nehmen 
will. Es entspricht nicht den internationalen 
Gepflogenheiten, in einem so späten Stadium 
noch Kernpunkte eines Vertrages in Frage zu 
stellen. Zudem sieht die Union keinen Anlass, 
sich für Neuverhandlungen einzusetzen. Da-
her wiegelt das Bundeswirtschaftsministeri-
um ab. Man sei zwar gegen Schiedsgerichte, 
die Bestimmungen des CETA-Abkommens 
seien aber harmlos. Zitiert wird aus einem ei-
gens beauftragten Gutachten1, nach dem In-

1 Dr. Stephan Schill LLM., „Auswirkungen der Bestimmungen zum Inves-
titionsschutz und zu den Investor-Staat-Schiedsverfahren im Entwurf des 
Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada (CETA) auf den Hand-
lungsspielraum des Gesetzgebers , abzurufen unter: http://www.bmwi.
de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/ceta-gutachten-investitionsschutz,property
=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.

vestoren aus Kanada durch das Abkommen 
nicht besser gestellt würden als deutsche 
Unternehmen. Für den Handlungsspielraum 
des deutschen Gesetzgebers, so soll sugge-
riert werden, ändere sich also nichts. 

Was Vertragsinhalt ist, weiß man immer 
erst hinterher

Die oben zitierte Einschätzung vernachläs-
sigt jedoch einen wesentlichen Aspekt: Was 
Inhalt des Vertrages ist, weiß man immer erst 
nach der Entscheidung der Schiedsgerichte. 
Die Behauptung, der Investitionsschutz blie-
be hinter den Anforderungen des deutschen 
Rechts und des Unionsrechts zurück, bleibt 
eine bloße Vermutung. Natürlich räumt das 
auch der Gutachter des Bundeswirtschafts-
ministeriums ein, der ausführt, dass „ver-
lässliche Anhaltspunkte“ fehlten, „wie die 
Vorschriften in der Schiedspraxis in Zukunft 
tatsächlich ausgelegt und angewendet wer-
den.“ Die „Gefahr“ einer „Haftungserweite-
rung durch rechtsfortbildende Auslegung 
der investitionsschutzrechtlichen Standards“ 
sei „nicht zu vernachlässigen, haben Inves-
tor-Staats-Schiedsgerichte doch in der Ver-
gangenheit maßgeblich zur Ausformung 
und Fortentwicklung des Investitionsrechts 
beigetragen und sind deswegen in die Kritik 
geraten.“

Keine Entwarnung bei CETA und TTIP
von Folke große Deters

û Folke große Deters ist Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft Sozialde-
mokratischer Juristinnen und Juristen 
NRW sowie stellvertretender Vorsit-
zender der SPD Rhein-Sieg.
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In der Diskussion zu den transatlantischen 
Freihandelsgesprächen taucht vielfach die 
Vorstellung auf, man könne unerwünschte 
Ergebnisse durch geeignete Klauseln und 
textliche Festlegungen vermeiden. Das ist 
nicht komplett falsch, jedoch wird die Steue-
rungsfähigkeit bzw. Vorhersehbarkeit recht-
licher Entscheidungen maßlos überschätzt. 
Das verdeutlicht die Auslegung des Tatbe-
standmerkmales der „Maßnahme gleicher 
Wirkung einer mengenmäßigen Einfuhr- 
oder Ausfuhrbeschränkung“ (heute Art 34, 
35 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, AEUV) durch den Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH). Der Gerichts-
hof las hieraus ein Verbot für den deutschen 
Gesetzgeber, das deutsche Reinheitsgebot 
für Bier verbindlich vorzuschreiben.

Verstärkt wird die Gefahr einer solchen 
Entwicklung, wenn sehr unbestimmte 
Rechtsbegriffe wie „gerechte und billige Be-
handlung“ oder „indirekte Enteignung“ aus-
gelegt werden müssen. Beide finden sich im 
CETA-Text. Hier bleibt einem Spruchkörper 
nichts anderes übrig, als diesen unkonkreten 
Begriffen durch die eigene Spruchpraxis Kon-
turen zu verleihen. Beispiele aus der Schieds-
gerichtsrechtsprechung für eine „indirekte 
Enteignung“ sind etwa „Entzug bzw. Nicht-
verlängerung von Betriebsgenehmigungen 
für unternehmerische Tätigkeit“, „übermä-
ßige Besteuerung“ oder „unverhältnismä-
ßige Maßnahmen des Umweltschutzes“. Die 
Beispiele veranschaulichen, dass aufgrund 
dieser Vorschrift jede regulierende Maßnah-
me des Staates zum Gegenstand von Inves-
tor-Staat-Streitigkeiten gemacht werden 
kann. Ab wann ist eine Steuer „übermäßig“ 
oder Umweltschutz „unverhältnismäßig“? Es 
hängt alles von der Entscheidung durch das 
Schiedsgericht ab. 

Natürlich kann an dieser Stelle einge-
wendet werden, dass es auch im nationalen 
Recht solche unbestimmten Rechtsbegriffe 
gibt. Das ist richtig, aber aus demokratischer 

Sicht viel weniger problematisch. Hier kann 
ein demokratisch legitimierter Gesetzgeber 
einer Auslegung, die seiner Absicht zuwider-
läuft, durch eine klarstellende Änderung des 
Gesetzes begegnen. Dies ist bei einem inter-
nationalen Vertrag nur schwer möglich, da 
einer Vertragsänderung immer alle Parteien 
zustimmen müssen. Eine Kündigung des 
Vertrages ist zwar möglich. Abgesehen da-
von, dass eine solche politisch und rechtlich 
schwer durchzusetzen wäre (Vertragspartner 
ist die EU!), gilt für den Fall einer Kündigung 
eine Nachwirkungsfrist von 20 Jahren zum 
Schutz solcher Investitionen, die vor der Kün-
digung getätigt worden sind.

Als Beleg für die geringe Gefahr der 
Schiedsgerichte wird in dem Gutachten des 
Bundeswirtschaftsministers darauf verwie-
sen, dass die Macht der Schiedsgerichte bei 
CETA im Vergleich zu anderen Abkommen 
beschränkt sei. Tatsächlich können Komitees, 
die von den Vertragsparteien besetzt sind, 
den Schiedsgerichten verbindliche Ausle-
gungen einzelner Tatbestandsmerkmale vor-
geben. Dies ändert jedoch an der kritischen 
Einschätzung nichts. Denn erstens ist es 
unwahrscheinlich, dass eine Vertragspartei 
einem „ihrer“ Investoren bei einem Schieds-
gerichtsverfahren in den Rücken fällt. Zwei-
tens kann der Vertrag durch solche Vorgaben 
genau so gut einschränkend wie erweiternd 
ausgelegt werden. Vertragspartner sind die 
EU und Kanada, so dass solche Komitees von 
europäischer Seite wohl in erster Linie mit 
freihandelsfreundlichen Kommissionsbeam-
ten besetzt würden. Die Gefahr ist also real, 
dass der Investorenschutz dann verschärft 
wird, wenn die Öffentlichkeit nach Abschluss 
des Vertrages nicht mehr so genau hin-
schaut.

Es geht um Demokratie

Tragisch ist, dass manche Sozialde-
mokraten bei der Debatte um die tran-
satlantischen Freihandelsabkommen im 
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Hintergrund immer noch die Klänge der „In-
ternationale“ hören. Dabei geht es bei den 
Abkommen nicht um internationale Solidari-
tät. Die übergroße Mehrheit der Kritiker der 
Abkommen sind weder bornierte Nationalis-
ten noch Antiamerikaner oder fundamenta-
listische Freihandelsgegner. Vielmehr geht es 
ihnen um den Schutz der Demokratie.

Investorenschutz und Schiedsgerichte be-
fördern das, was der englische Politologe Co-
lin Crouch als „Postdemokratie“ bezeichnet. 
Parlamente werden zwar regulär gewählt, 
aber sie haben immer weniger zu sagen. Poli-
tik verkommt so zu einem Schauspiel, weil die 
Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, 
dass sich durch ihre Wahlentscheidungen oh-
nehin nichts ändert. Denn schließlich kann 
sich ein Unternehmen gegen „unverhältnis-
mäßige“ Entscheidungen zu Lasten des Inves-
tors vor einem Schiedsgericht wehren. Alleine 
die Drohung mit einer Klage kann die Forde-
rung etwa nach einer gerechten Verteilung 
des Erwirtschafteten oder Umweltschutz 
zum Verstummen bringen. Strukturell sind 
klassisch sozialdemokratische Forderungen 
nach Eingriffen in das Marktgeschehen unter 
einem Schiedsgerichts-Regime benachteiligt, 
sie stehen unter Rechtfertigungszwang. Ge-
schützt sind schließlich Gewinnerwartungen 
aus Investitionen, nicht aber das Vertrauen 
eines Bürgers oder einer Bürgerin in einen Ar-
beitsplatz mit angemessener Bezahlung, die 
Hoffnung auf sozialen Schutz oder das Ver-
trauen auf eine intakte Umwelt. Wo können 
diese Bürgerinnen und Bürger eigentlich kla-
gen, wenn ihre legitimen Erwartungen durch 
einen Investor enttäuscht wurden?

Die oben beschriebene Ausgangslage 
zu CETA kann uns mehrerlei lehren. Erstens 
muss der Druck auch nach dem – in weiten 
Teilen – positiv zu bewertenden Parteikon-
ventsbeschluss aufrechterhalten werden. 
Trotz der schwierigen Ausgangslage ist zu 
verlangen, dass SPD-VertreterInnen auf allen 
Ebenen das Abkommen CETA nur passieren 

lassen, wenn die Kriterien des Parteikonvent-
Beschlusses vollständig erfüllt sind und die 
Sondergerichte komplett entfallen. Sie dürfen 
sich dabei weder mit beschwichtigenden Pro-
tokollerklärungen noch mit wohlklingenden 
Phrasen in der Präambel zufrieden geben. 

Zweitens zeigt die Situation von CETA, dass 
die Formulierung von „roten Linien“ nach Be-
ginn der Verhandlungen nicht praktikabel ist. 
Deshalb bleibt entgegen dem Parteikonvents-
beschluss die Forderung richtig, die TTIP-Ver-
handlungen abzubrechen. Diese dürfen erst 
auf Basis eines Mandates wieder beginnen, 
das vor Beginn der Verhandlungen (!) öffent-
lich diskutiert wurde und das vor allem klar 
benennt, welchen Rahmen die europäischen 
Volksvertreter ihren Unterhändlern stecken. 
Das ist nicht zuletzt ein Gebot der Fairness 
gegenüber unseren Verhandlungspartnern. 
Es ist ein Ärgernis, wenn in mühevoller Klein-
arbeit um einen Text gerungen wird und dem 
Vertragspartner dann erst nach Abschluss der 
Verhandlungen einfällt, dass er bestimmte 
Kernpunkte des Vertrages doch nicht mittra-
gen will. Nur durch eine vorherige öffentliche 
Diskussion kann das Risiko abgemildert wer-
den, dass eine Regierung oder eine EU-Kom-
mission an den Vorstellungen der Parlamente 
und der Zivilgesellschaft vorbei verhandelt. 

Klar muss sein: Die immense Bedeutung 
internationaler Verträge rechtfertigt nicht 
länger, sie im Stil des 19. Jahrhunderts als do-
maine reservé der Exekutive zu behandeln. 
Das gilt insbesondere dann, wenn die Ver-
handlungen von der nach wie vor schwach 
demokratisch legitimierten EU-Kommission 
geführt werden. Es ist überfällig, auch auf 
diesem Feld mehr Demokratie zu wagen.  ó


